
  

 

            
 
 
Änderungsantrag  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Ausschuss für 
Planungsangelegenheiten 

01.12.2016 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 14.12.2016 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
Betreff: Änderungsantrag des Stadtrates Christian Feigl (Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN) zur Beschlussvorlage „Ausbau Mansfelder Straße West – 
Gestaltungsbeschluss" (VI/2016/02286) 

  
 
Beschlussvorschlag:                                         
 
Punkt 1 des Beschlussvorschlags erhält folgende Fassung: 
 
Die Vorzugsvariante der Vorplanung zum Ausbau der Mansfelder Straße West wird, ergänzt 
um 4 Bäume im Bereich der straßenbegleitenden Parkstände im Abschnitt 3, als 
Grundlage für die weitere Planung bestätigt. 
 
gez. Christian Feigl 
Stadtrat 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Begründung:                                                                                                                                   
 
In der gesamten Mansfelder Straße ist wenig Platz für Baumpflanzungen. Im Gegensatz 
dazu erhält die Hafenstraße eine Baumallee. An den im Beschlussvorschlag genannten 
Stellen wäre eine Pflanzung möglich und würde das Straßenbild erheblich aufwerten. 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2016/02627 
Datum:   02.12.2016 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Feigl, Christian 
Plandatum:     
   



 
 

 
 
Stadt Halle (Saale)        08. Dezember 2016 
Geschäftsbereich II 
Stadtentwicklung und Umwelt 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 14.12.2016 
Änderungsantrag des Stadtrates Christian Feigl (Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
zur Beschlussvorlage „Ausbau Mansfelder Straße West – Gestaltungsbeschluss" 
(VI/2016/02286) 
Vorlagen-Nummer: VI/2016/02627 
TOP: 7.15.1 
 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Verwaltung empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 
 
 
Begründung: 
 
Der grundsätzlich zu unterstützende Wunsch nach zusätzlichen Straßenbaumpflanzungen 
kann nach derzeitigem Stand der Planung mit Leitungstrassen kollidieren (s. Anlage) und 
somit zu noch nicht bezifferbarem Mehraufwand führen. 
Ob dieser dann vom Fördermittelgeber anerkannt wird ist offen, so dass dann diese Kosten 
durch die Stadt zu tragen wären. 
 
 
 
 
 
Uwe Stäglin 
Beigeordneter 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
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